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Politische Aufgaben 

Immer wieder stößt der Sanie-

rungsumfang bzw. das ge-

schilderte Altlastenproblem im 

Zusammenhang mit vermeint-

lichen und wirklichen gesetz-

liche Lücken auf das Tot-

schlagargument eines fehlen-

den politischen Willens. Nötig 

ist eine sinnvolle gesetzliche 

Anpassung an die Anforde-

rungen, wie sie nun mal sa-

nierte und mehr noch unsa-

nierte Uranbergbaufolgen für 

die Umwelt mit sich bringen. 

Bisher gilt für die Sanierung 

nach wie vor das in vielen 

Punkten (z.B. Parameterart, -

größen und Geltungsbereich) 

überholte Strahlenschutzrecht 

der DDR, was gleichzeitig au-

ßerhalb der Sanierung einfach 

ohne gesetzliche Grundlage 

angewendet wird, wenn es den 

Behörden geboten erscheint. 

25 Jahre Sanierung bedeutet 

auch, dass die Phase der akti-

ven landbaulichen Arbeiten 

bald abschließt und dann in-

folge fehlender Deponiemög-

lichkeiten und nicht mehr 

vorhandener Kapazitäten die 

offenen Uranaltlasten in Thü-

ringen unsaniert verbleiben 

und mittelfristig Gefahrenher-

de bilden. Diese sind, typisch 

für Radioaktivität, nicht ohne 

weiteres erkennbar. Das bishe-

rige Nichtstun lässt die Gefah-

ren für die Allgemeinheit und 

die Umwelt bei den nach wie 

vor nicht zur Sanierung vor-

gesehenen Altstandorten Thü-

ringens weiter steigen. Bei-

spiele, wie die uranverseuchte 

Fuchsbachaue bei Seelingstädt 

oder die radiologische Mehr-

belastung in Dittrichshütte im 

Thüringer Schiefergebirge 

wurden im Strahlentelex erst 

kürzlich veröffentlicht. 

In den letzten Monaten ge-

langte viel Lobendes und Po-

sitives über dieses größte eu-

ropäische Umweltprojekt in 

die Medien, Festveranstaltun-

gen fanden statt etc.. Der 

Kirchliche Umweltkreis Ron-

neburg schließt sich dieser 

Freude gern an, möchte aber 

im Interesse der die Maßnah-

men finanzierenden Steuer-

zahler doch deutlich machen, 

dass immer zwei Seiten zu ei-

ner Medaille gehören. 

Frank Lange 

im Auftrag des Kirchlichen 

Umweltkreises Ronneburg  

 

 
Forschungsreaktoren 
 

Unzureichender 
Katastrophen-
schutz beim 
BER II in Berlin 
 
Der Reaktor in Berlin-Wann-

see BER II ist mit Abstand der 

störanfälligste Forschungsreak-

tor in Deutschland. Während 

der älteste, 1965 in Betrieb ge-

gangene Mainzer Reaktor bis 

heute nur 5 meldepflichtige 

Ereignisse ausweist, kommt 

der 1973 in Betrieb gegangene 

Berliner BER II auf 74 Ereig-

nisse. Das Sicherheitsgutach-

ten, auf das sich der Betreiber, 

das Helmholtz-Zentrum Ber-

lin (HZB), und die Atomauf-

sicht berufen, geht zudem von 

der nicht nachzuvollziehenden 

Annahme aus, daß bei einem 

schweren Unfall mit massiver 

Freisetzung und Zerstörung 

des Gebäudes noch 50 Prozent 

des Radiojod und 95 Prozent 

des Radiocäsium im zerstörten 

Gebäude zurückgehalten wer-

den. Das ergab ein am 11. Juli 

2016 von der Bundestagsfrak-

tion Die Grünen/Bündnis 90 

veranstaltetes Fachgespräch zu 

„Problemen und Herausforde-

rungen“ der Forschungsreak-

toren in Deutschland. 

Christian Küppers, Stellvertre-

tender Bereichsleiter Nuklear-

technik & Anlagensicherheit 

des Öko-Institutes e.V. Darm-

stadt, der auf der Veranstal-

tung als Sachverständiger auf-

trat, bestätigte die Vermutung 

des Anti-Atom-Bündnisses 

Berlin Potsdam, daß der Kata-

strophenschutzplan für den 

BER II aus verschiedenen 

Gründen nicht den worst case 

Fall abdeckt. Küppers ist Mit-

glied der Strahlenschutzkom-

mission (SSK) des Bundes-

umweltministeriums und des 

Kerntechnischer Ausschusses 

(KTA). Er hat eine Neube-

rechnung nach den heutigen 

Normen vorgenommen und 

kommt zu dem Ergebnis, daß 

die Evakuierungszone von 

derzeit 2,5 Kilometer auf 8 

Kilometer für Erwachsene 

bzw. 10 Kilometer für Klein-

kinder angehoben werden 

müsste. Diese Zone umfaßt 

unter anderem Potsdam voll-

ständig. 

Damit ist die Basis des gerade 

überarbeiteten und kurz vor 

seiner Veröffentlichung ste-

henden Katastrophenschutzpla-

nes für den BER II vollkom-

men falsch, stellt Dr. Stephan 

Worseck vom Anti-Atom-

Bündnis Berlin Potsdam fest. 

Weil die möglichen Folgen 

für die Berliner und Potsda-

mer Bevölkerung nicht hin-

nehmbar seien, fordert das 

Anti-Atom-Bündnis Berlin 

Potsdam den Bund und das 

Land Berlin als Eigentümer 

des inzwischen 43 Jahre alten 

Atomreaktors im Berliner 

Stadtgebiet auf, ihn sofort ab-

zuschalten. 

Der ebenfalls als Gutachter 

geladene Leiter des Instituts 

für Sicherheits- und Risiko-

wissenschaften in Wien, Prof. 

Dr. Wolfgang Liebert, merkte 

an, daß sich die Forschung an 

ethische Fragen gewöhnen 

müsse, wie derartige Risiken 

noch zu rechtfertigen sind. 

Anti-Atom-Bündnis Berlin Potsdam, 

AAB-BP@ms-wo.de, und 

kontakt@atomreaktor-wannsee-

dichtmachen.de   

Das japanische Umweltminis-

terium will einem Antrag der 

Stadtverwaltung Chiba ent-

sprechen und den Sondersta-

tus für radioaktiv kontaminier-

te Abfälle dort aufheben. Das 

berichtete Jens Proll am 22. 

Juli 2016 auf dem Nachrich-

tenportal spreadnews.de. 

Nachdem die Belastung von 

Schlamm und Asche in den 

mehr als fünf Jahren seit Be-

ginn der Fukushima-Krise un-

ter einen nationalen Standard 

von 8.000 Becquerel Radiocä-

sium pro Kilogramm gesun-

ken sei, möchte die Stadt 

Chiba nun eine Neubewertung 

des Abfalls. Die Stadt Chiba 

liegt in der gleichnamigen 

Präfektur östlich der japani-

schen Hauptstadt Tokyo. Eine 

Einstufung als konventioneller 

Abfall würde die Entsorgung 

auf einer normalen Mülldepo-

nie ermöglichen, anstatt wei-

terhin eine separate Lagerung 

erfordern. 

Die Stadtverwaltung hatte die 

Deklassifizierung Ende Juni 

2016 beantragt. Von der Ent-

scheidung des Umweltminis-

teriums wären etwa 7,7 Ton-

nen Abfall betroffen, Material, 

das im Zuge der Fukushima-

Katastrophe kontaminiert wor-

den war. 

Evakuierungsanordnung 
für Minamisoma aufge-
hoben 

Am 12. Juli 2016 hob die Re-

gierung in Tokyo die Evakuie-

rungsanordnung für den bis-

lang gesperrten Südteil der 

Stadt Minamisoma auf. Ledig-

lich das Gebiet um ein einzel-

nes Gebäude ist wegen zu ho-

her Strahlungswerte von der 

Freigabe ausgeschlossen. 

Folgen von Fukushima 
 

Freimessungen auf Japanisch 
 
Deklassifizierung kontaminierter Materialien zu 
Hausmüll und Freigabe gesperrter, evakuierter Städte 
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Nach den Ereignissen vom 

März 2011 waren insgesamt 

11 Gemeinden evakuiert wor-

den. Die Stadt Minamisoma 

ist die nunmehr fünfte Ge-

meinde, in der die offizielle 

Evakuierungsanordnung ganz, 

oder teilweise aufgehoben 

wurde. Bislang gab es Freiga-

ben für die Städte Tamura 

(Bezirk Miyakoji) und Naraha, 

sowie die Ortschaften Katsu-

rao und Kawauchi. Mit Rück-

kehraussichten für 10.807 Ein-

wohner handelt es sich jetzt 

bei Minamisoma um die bis-

lang größte Freigabe seit Ein-

führung der Evakuierungsge-

biete. 

Obwohl Wohngebiete dekon-

taminiert, Krankenhäuser wie-

der in Betrieb genommen, 

provisorische Läden eröffnet, 

sowie ein Teilstück der Joban-

Bahnstrecke freigegeben wur-

den, hatten sich vorab nur 

2.000 Personen für die vor-

ausgehende Phase des Auf-

enthalts mit Übernachtungser-

laubnis registriert, wird be-

richtet. 

Die Skepsis gegenüber der 

Freigabe von Minamisoma ist 

alles andere als gering. Das 

liegt unter anderem daran, daß 

zwar Grundstücke dekontami-

niert wurden, die Dekontami-

nation von Straßen und land-

wirtschaftlichen Flächen je-

doch erst im März 2017 abge-

schlossen sein soll. 

Zudem haben viele der einsti-

gen Einwohner sich in der 

Zwischenzeit bereits an ande-

rer Stelle eine neue Existenz 

geschaffen, so daß ein Umzug 

vor allem Nachteile mit sich 

bringen würde. 

Zweifelhafte Methoden bei 

der Dekontamination, etwa die 

unkontrollierte Beseitigung kon-

taminierter Zweige und illegale 

Entsorgung von Schutzklei-

dung, sowie weiterhin beste-

hende Furcht vor Radioaktivi-

tät seien weitere Faktoren, 

wird berichtet. 

Über die Freigabe berichteten 

praktisch alle japanischen Me-

dien, darunter Kyodo, Asahi 

Shimbun, jiji und NHK, sowie 

Präfekturmedien.  

Atomwirtschaft 
 

Weiterhin nur 
2 von 42 Atom-
reaktoren in 
Japan in Betrieb 
 
In Japan darf der Versorger 

Kansai Electric (Kepco) sei-

nen Atomreaktor Takahama 

nicht wieder hochfahren. Ein 

Gericht in der Stadt Otsu folg-

te am 12. Juli 2016 den Be-

denken von Anwohnern, die 

die Anlage nicht genügend ge-

gen etwaige große Störfälle 

gesichert sehen, meldete die 

Nachrichtenagentur Reuters. Da-

mit laufen weiter nur zwei der 

42 Atomreaktoren im Land. 

Erst zwei Tage zuvor war bei 

der Gouverneurswahl in Kago-

shima im Südwesten des Lan-

des der Amtsinhaber abge-

wählt worden, der das Wieder-

anfahren von Reaktoren in 

seiner Präfektur befürwortet 

hatte. Das Amt hat dort nun 

ein Atomkraft-Gegner inne. 

Eigentlich wollen Regierung 

und viele Industrieunterneh-

men zur Atomenergie zurück. 

Allerdings ist die Mehrheit 

der Bevölkerung nach den 

Kernschmelzen in Fukushima 

im März 2011 gegen Kern-

energie eingestellt. 

Der Versorger Kepco kündig-

te am Dienstag an, das Verbot 

zum Wiederanfahren vor dem 

nächsthöheren Gericht anzu-

fechten. Dort stehen Kepcos 

Chancen nach Einschätzung 

von Rechtsexperten gut, weil 

Richter der höheren Häuser 

sich eher auf die Seite der Re-

gierung schlagen würden. Al-

lerdings dürfte sich der zu-

nehmende Gegenwind auch in 

der künftigen Politik von Mi-

nisterpräsident Shinzo Abe 

niederschlagen. So werde die 

Regierung in ihrem kommen-

den Energieplan die Bedeu-

tung der Atomkraft nicht mehr 

so stark in den Vordergrund 

stellen wie bislang, sagten mit 

der Sache vertraute Personen 

der Nachrichtenagentur Reuters.
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